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Fragen und Antworten zum  
revidierten Aktienrecht 

 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation im Zusammenhang mit den Auswir-
kungen des revidierten Aktienrechts auf die Jahresabschlüsse und Jahresab-
schlussprüfungen, hat das Schweizerische Institut für die Eingeschränkte Re-
vision (SIFER) entschieden, ein F&A-Papier zu erstellen, welches laufend die 
aktuellen Fragen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und Wirt-
schaftsprüfung abbildet. 
 
Bitte beachten Sie, dass es zurzeit nicht möglich ist, zu allen relevanten Fragen 
eine rechtlich breit abgestützte Meinung abzugeben, da die diesbezügliche 
Rechtslage nicht abschliessend geregelt ist. Wir empfehlen Ihnen, diesen F&A 
regelmässig auf Aktualisierungen bzw. Änderungen zu überprüfen. 
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1 Fragen und Antworten zum revidiertem Aktienrecht (Rechnungslegung 

und Wirtschaftsprüfung) 
 

1.1 Wie ist die Verrechnung mit Verlusten gemäss Art. 674 OR umzusetzen? 

 
Relevanter Gesetzestext (OR): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antwort:  
 
Gemäss Art. 674 Abs. 1 OR müssen Verluste in der vorgegebenen Reihenfolge verrechnet werden. Hervorzuheben 
gilt, dass anstelle der Verrechnung mit den gesetzlichen Gewinnreserven bzw. gesetzlichen Kapitalreserven verblei-
bende Verluste teilweise oder ganz vorgetragen werden können (Art. 674 Abs. 2 OR). In anderen Worten ist die Ver-
rechnung mit dem Gewinnvortrag und den freiwilligen Gewinnreserven zwingend. Die Verrechnung erfolgt jeweils 
erst im Folgejahr, da das Jahresergebnis gemäss Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3g OR zwingend separat ausgewiesen werden 
muss. 
 
Der Entscheid über die Verwendung der freiwilligen Gewinnreserven liegt bei der Generalversammlung mit der Ein-
schränkung, dass freiwillige Gewinnreserven vorab mit Verlusten zwingend zu verrechnen sind. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Stellungnahme der Revisionsstelle zu beachten. Bei der Verrechnung des Ver-
lustes gilt Folgendes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 1: Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR (bilanzielle Sanierungsmassnahme) 
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Die Verrechnung des Jahresverlustes mit dem Gewinnvortrag und freiwilligen Gewinnreserven wird vom Gesetzge-
ber vorgeschrieben. Die Verrechnung mit den gesetzlichen Gewinnreserven im engeren Sinn liegt allerdings im Kom-
petenzbereich der Generalversammlung. Durch diese Verrechnung ist die Gesellschaft nicht mehr im hälftigem Ka-
pitalverlust. 
 
 

1.2 Welches sind die Pflichten des Verwaltungsrates bei drohender 

Zahlungsunfähigkeit gemäss Art. 725 OR?  

 
Relevanter Gesetzestext (OR): 
 

 
 
 
 
Antwort:  
 
Die Zahlungsfähigkeit ist ein Zustand, welcher der Verwaltungsrat dauernd sicherzustellen hat. Der Begriff der 
Zahlungsfähigkeit wird im Gesetz nicht definiert. Gemäss Lehre bedeutet Zahlungsfähigkeit, dass ausreichende li-
quide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden vorhanden sein müssen (BGer v. 11.3.2015, 5A_921/2014). 
Damit der Verwaltungsrat die Überwachung der Liquidität sicherstellen kann, wird er in der Regel einen Liquidi-
tätsplan erstellen, woraus die Mittelzuflüsse- und Mittelabflüsse inkl. sämtlicher geplanter Massnahmen ersichtlich 
sind. Selbstverständlich erhöhen sich die Anforderungen an die Erstellung und Aktualität des Liquiditätsplanes bei 
einer Liquiditätskrise aufgrund einer Liquiditätslücke. 
 
Der Verwaltungsrat kann diese Überwachungsaufgabe delegieren, soweit diese innerhalb des vom Verwaltungsrat 
definierten Kontrollsystems stattfindet. Das Kontrollsystem bezüglich Überwachung der Zahlungsfähigkeit wird un-
ter Berücksichtigung der Grösse, Art und Struktur der Gesellschaft entsprechend auszugestalten sein. In anderen 
Worten werden bei einer Holdinggesellschaft ohne operativen Betrieb weniger hohe Anforderungen an die Genau-
igkeit und Aktualität des Liquiditätsplanes notwendig sein, als z.B. bei einer Gesellschaft im Industriebereich. 
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Die drohende Zahlungsunfähigkeit ist ein Indikator, dass der Verwaltungsrat aktiv werden muss. Gemäss Lehre ist 
die Zahlungsunfähigkeit dann gegeben, wenn die Gesellschaft ihre fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllen 
kann, da die liquiden Mittel fehlen und die Gesellschaft auch keine Möglichkeiten hat, sich diese Mittel - falls 
erforderlich - zu beschaffen. 
 
Der Verwaltungsrat muss bereits, wenn die Zahlungsunfähigkeit droht, Massnahmen zur Sicherstellung der Zah-
lungsfähigkeit ergreifen, d.h. wenn die Gesellschaft in nächster Zeit nicht mehr über die nötigen liquiden Mittel ver-
fügen wird, um den Betrieb auf Dauer fortzuführen. 
 
Wichtig ist, dass die drohende Zahlungsunfähigkeit nicht automatisch dazu führt, dass die Unternehmensfort-
führung gemäss Art. 958a Abs. 2 OR nicht mehr gegeben ist. Erst wenn klare Indikatoren erkennbar sind, dass die 
Liquidität für die Fortführung voraussichtlich nicht mehr ausreichend ist, ist auf Liquidationswerte umzustellen. Zu-
sätzlich müssten die Aspekte der gefährdeten Unternehmensfortführung berücksichtigt werden. 
 
Die Handlungspflichten des Verwaltungsrates sind gemäss Art. 725 OR auf die Sanierung ausgerichtet. Der Fortbe-
stand der Gesellschaft soll primär durch finanzielle Massnahmen gesichert werden, anschliessend sind organisa-
torische Massnahmen durchzuführen (z.B. personelle oder betriebliche). Es gilt zu beachten, dass der Verwaltungs-
rat stets unverzüglich handeln muss. 

1.3 Welches sind die Pflichten der Revisionsstelle bei drohender Zahlungsunfähigkeit 

gemäss Art. 725 OR?  
 
Relevanter Gesetzestext (ZGB): 

 
 
Der PS-CH 290 regelt u.a. die Pflichten der gesetzlichen Revisionsstelle bei drohender Zahlungsunfähigkeit. Art. 725 
OR sieht für die Revisionsstelle weder bei der drohenden noch bei der tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit direkte 
Handlungspflichten vor. Allerdings kann z.B. eine drohende Zahlungsunfähigkeit Anlass zu begründeter Besorgnis 
einer Überschuldung entstehen. Daraus ergeben sich für die Revisionsstelle die bekannten Pflichten gemäss Anhang 
H im Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (Ausgabe 2022). 
 
Hervorzuheben gilt, dass bei Stiftungen gemäss Art. 84a ZGB die Anzeigepflicht der Revisionsstelle auf die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit erweitert wurde. In diesem Kontext muss die Revisionsstelle in der Regel einen Liqui-
ditätsplan erstellen lassen und diesen anschliessend prüfen. 
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1.4 Was muss der Verwaltungsrat beim hälftigen Kapitalverlust (Art. 725a OR) 

unternehmen? 

 
Relevanter Gesetzestext: 
 

 
 
Antwort:  
 
Der Verwaltungsrat muss beim Vorliegen des hälftigen Kapitalverlustes nicht mehr zwingend eine Generalver-
sammlung einberufen und ihr Sanierungsmassnahmen beantragen. Eine solche Sanierungs-Generalversammlung 
ist nur noch durchzuführen, falls die zu beschliessenden Massnahmen unter den Kompetenzbereich der Generalver-
sammlung fallen. 
 
Der Verwaltungsrat kann Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlustes ergreifen wie z.B. die Auflösung von 
stillen Reserven oder eine Aufwertung von Beteiligungen oder Liegenschaften gemäss Art. 725c OR. Falls dies nicht 
ausreicht, kann er weitere Sanierungsmassnahmen ergreifen wie z.B. Sale and Lease back Transaktionen, neue Bank-
kredite, Kostensenkungen, etc. 
 
Sollten die Massnahmen im Kompetenzbereich der Generalversammlung liegen (wie z.B. Kapitalerhöhung oder Ver-
rechnung vom Jahresverlust mit der gesetzlichen Gewinnreserve im engeren Sinn), muss der Verwaltungsrat diese 
der Generalversammlung beantragen. 
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1.5 Wie wird der hälftige Kapitalverlust gemäss Art. 725a OR berechnet? 

 
Relevanter Gesetzestext: 
 

 
 
Antwort:  
 
Gemäss PS-CH 290 ist folgende Vergleichsrechnung für die Berechnung des hälftigen Kapitalverlustes vorzunehmen: 
 

 
 
 
Schematisch kann die Berechnung des hälftigen Kapitalverlusts auch folgendermassen dargestellt werden: 
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Für die Berechnung, ob 50% der nicht an die Aktionäre rückzahlbare gesetzliche Kapital- und gesetzliche Gewinnre-
serven erreicht sind, müssen nur folgende vier „Unterkategorien“ berücksichtigt werden: 
Gesetzliche Kapitalreserven: 
 

1. Reserven aus Kapitaleinlagen 

2. Übrige Kapitaleinlagen 

3. Kaduzierungsgewinne 

 

Gesetzliche Gewinnreserven: 
 

4. Gesetzliche Gewinnreserven im engeren Sinn (wird geäuffnet mittels Zuweisung von 5% des 

Jahresgewinns) 

 
Die Reserve für eigene Aktien im Konzern sowie die Aufwertungsreserve werden immer im gesamten Betrag 
zum geschütztem Kapital dazugezählt.  
 
Beispiel 1: Das Eigenkapital der Toner AG setzt sich per 31.12.2022 – Aufgabenstellung 
 

 
 
 
Beispiel 1: Das Eigenkapital der Toner AG setzt sich per 31.12.2022 – Lösungsvorschlag 
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Beispiel 2: Das Eigenkapital der Nüsse AG setzt sich per 31.12.2022 – Aufgabenstellung 
 

 
 
 
Beispiel 2: Das Eigenkapital der Nüsse AG setzt sich per 31.12.2022 – Lösungsvorschlag 
 

 
 
Beispiel 3: Das Eigenkapital der Bado AG setzt sich per 31.12.2022 – Aufgabenstellung 
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Beispiel 3: Das Eigenkapital der Bado AG setzt sich per 31.12.2022 – Lösungsvorschlag 
 

 
 
Hervorzuheben ist, dass gemäss alter Rechtslage bei den Beispielen 2 und 3 grundsätzlich ein hälftiger Kapitalverlust 
resultierte (sofern keine Umgliederung der relevanten Reserven durch die Generalversammlung beschlossen wurde). 
Somit wird klargestellt, dass gemäss neuer Rechtslage der hälftige Kapitalverlust erst später „eintreffen“ wird. 
 
 
 

1.6 Was sind die Folgen beim hälftigen Kapitalverlusts (Art. 725a OR) bei 

Gesellschaften ohne Revisionsstelle (Opting-out)? 

 
Relevanter Gesetzestext: 
 

 
 
Antwort: 
 
Neu müssen Gesellschaften, welche keine Revisionsstelle haben (Opting-out), beim Vorliegen des hälftigen Kapital-
verlustes die letzte Jahresrechnung vor ihrer Genehmigung durch die Generalversammlung prüfen lassen (einge-
schränkte Revision im Auftrag). Der Verwaltungsrat wählt den zugelassenen Revisor, welcher nicht als Revisionsstelle 
im Handelsregister eingetragen wird. Es handelt sich dabei um eine ereignisorientierte Prüfung. Die Gesellschaft 
befindet sich weiterhin im Opting-out. Falls der Verwaltungsrat ein Gesuch um Nachlassstundung einreicht, ist die 
Gesellschaft von der Revisionspflicht befreit.  
 
Der neue PS-CH 290 „Drohende Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung“ – welcher auch für die ein-
geschränkte Revision relevant ist –  basiert auf den neuen Gesetzesartikel 725, 725a-725c OR, die am 1. Januar 2023 
rechtsverbindlich geworden sind. Da sich dieser PS-CH auf diese neuen Gesetzesartikel abstützt, tritt dieser ebenfalls 
am 1. Januar 2023 in Kraft. 
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Diese neuen Bestimmungen gelten bereits für Jahresrechnungen mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2022, da die Hand-
lungspflichten des Verwaltungsrates und auch der Revisionsstelle ab 1. Januar 2023 umgesetzt werden müssen. 
 
Konkret bedeutet dies, dass eine Gesellschaft, die keine Revisionsstelle hat und per 31. Dezember 2022 sich im 
hälftigen Kapitalverlust befindet, einen zugelassenen Revisor im Auftrag wählen muss, der den Jahresabschluss 
per 31. Dezember 2022 „eingeschränkt“ prüft. 
 
Falls z.B. im Frühjahr 2023 bei Gesellschaften ohne Revisionsstelle ein hälftiger Kapitalverlust festgestellt wird (Jah-
resrechnung per 31.12.2022), kann der Verwaltungsrat vor der Freigabe der Jahresrechnung diese rückwirkend per 31. 
Dezember 2022 „sanieren“, z.B. mittels Einzahlung von Kapitaleinlagereserven (Buchung: übrige Forderung ggn. 
Aktionär / Reserven aus Kaptaleinlagen inkl. Einzahlung der KER im neuen Jahr), Forderungsverzichte oder Um-
wandlung von rangrücktrittsbelastete Darlehen in Reserven aus Kapitaleinlagen. Die Eigenkapitalbasis muss 
also zwingend verstärkt werden – ein „Rangrücktritt“ alleine genügt nicht, damit auf die eingeschränkte Revision 
verzichtet werden kann.  
 
Sollte die Jahresrechnung unberechtigterweise nicht geprüft werden, sind die Beschlüsse zur Genehmigung der Jah-
resrechnung grundsätzlich nichtig gemäss Art. 731 Abs. 3 OR.  
 
 
 

1.7 Was sind die Folgen des hälftigen Kapitalverlusts (Art. 725a OR) bei Gesellschaften 

mit Revisionsstelle? 

 
Relevanter Gesetzestext: 
 

  
 
Antwort: 
 
Die Revisionsstelle sollte einen Zusatz im Revisionsbericht anbringen, falls der Verwaltungsrat Massnahmen zur Be-
seitigung des Kapitalverlusts bzw. weitere Sanierungsmassnahmen umgesetzt hat.  
 
Sollte der Verwaltungsrat die Massnahmen gemäss Art. 725a OR – trotz Aufforderung – nicht umsetzen, hat die Re-
visionsstelle einen Gesetzesverstoss anzubringen (Hinweis). 
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1.8 Wie ist der Begriff „mit der gebotenen Eile“ im Zusammenhang mit Art. 725, 725a 

und 725b OR zu verstehen? 
 
Das Gesetz spricht im Zusammenhang mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit, hälftigem Kapitalverlust sowie Über-
schuldung von zu ergreifenden Massnahmen, welche mit der gebotenen Eile durchzuführen sind. 
Bei diesem Begriff kann gemäss Botschaft an die vom Bundesgericht zum Konkursaufschub entwickelte Praxis ange-
knüpft werden, wonach dem Verwaltungsrat die nötige Zeit für die Erarbeitung von Sanierungsmassnahmen 
und gegebenenfalls deren Vorlage zuhanden der GV zu gewähren ist, sofern begründete Aussicht auf wirksame 
und ausreichende Massnahmen besteht. Ansonsten aber besteht kein Raum für Verzögerungen und der Verwal-
tungsrat hat, wie bisher, unverzüglich zu handeln.  
 
 

1.9 Wann müssen Zwischenabschlüsse im Kontext mit der begründeten Besorgnis einer 

Überschuldung erstellt werden? 

 
Relevanter Gesetzestext: 
 

 
 
Antwort: 
 
Gemäss PS-CH 290 ist der Auslöser für die Erstellung von Zwischenbilanzen nicht der Eintritt einer Überschuldung, 
sondern bereits die begründete Besorgnis, d.h. die Überschuldung muss noch nicht zwingend feststehen. Wann der 
kritische Tatbestand erreicht ist, lässt sich nicht allgemein sagen. Die Beurteilung muss gestützt auf die wirtschaftli-
che und finanzielle Lage der Gesellschaft sowie aufgrund des Eigenkapitals der Gesellschaft erfolgen.  
 
Anzeichen für eine begründete Besorgnis einer Überschuldung können sich aber auch aufgrund von anderen Ursa-
chen ergeben, wie z.B. betragsmässig grosse Verluste, Cash Drain, drohende Zahlungsunfähigkeit, etc.  
 
Hervorzuheben gilt, dass eine begründete Besorgnis immer vorliegt, wenn sich aus dem Jahresabschluss oder Zwi-
schenabschluss zu Fortführungswerten eine Überschuldung ergibt. Somit müssen in der Regel Zwischenab-
schlüsse zu Fortführungswerten und evtl. Veräusserungswerten vorgenommen werden, falls die Gesellschaft 
per Bilanzstichtag überschuldet ist.  
 
Falls in dieser Situation der Jahresabschluss zeitnah erstellt und geprüft würde, hat der Jahresabschluss die 
Funktion als Zwischenabschluss gemäss Art. 725b OR. Dies würde bedeuten, dass in dieser Konstellation in 
der Regel kein zusätzlicher Zwischenabschluss zu Fortführungswerten erforderlich wäre. 
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1.10 Muss ein Zwischenabschluss sowie der Antrag zur Gewinnverwendung im 

Zusammenhang mit einer Zwischendividende geprüft werden?  

 
Relevanter Gesetzestext: 
 

 
 
Antwort: 
 
Grundsätzlich muss der Zwischenabschluss vor dem Beschluss der Generalversammlung geprüft werden, ausser bei 
Gesellschaften, welche das „Opting out“ gewählt haben oder falls sämtliche Aktionäre der Ausrichtung einer Zwi-
schendividende zustimmen und keine Gefährdung der Forderung der Gläubiger vorliegt. 
 
Bei der «normalen» Gewinnausschüttung gestützt auf die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwort-
lich, die Jahresrechnung vorzulegen und den rechtlich zulässigen Gewinnausschüttungsantrag der Generalversamm-
lung vorzulegen. Gibt es eine Revisionsstelle, prüft diese sowohl die Jahresrechnung wie auch den Ausschüttungsan-
trag (Prüfungsgegenstand, Art. 728a/729b OR) und erstellt den entsprechenden Bericht (Art. 728b/729b OR). Der 
zusammenfassende Bericht erhält die Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung der erwähnten zwei Gegenstände 
(Art. 728b Abs. 2 Ziff. 1/Art. 729b Abs. 1 Ziff. 2 OR). 
 
Unbestritten ist, dass bei der Zwischendividende – wie bei der «normalen» Gewinnausschüttung – der Verwaltungs-
rat sowohl für die Erstellung des Zwischenabschlusses wie auch für den Ausschüttungsantrag verantwortlich ist. Bei-
des ist der Generalversammlung vorzulegen (Art. 675a Abs. 1 OR). 
 
Die Besonderheit bei der Zwischendividende liegt nun darin, dass der Gesetzestext in Art. 675a Abs. 2 OR verlangt, 
dass die Revisionsstelle den Zwischenabschluss prüft; der Ausschüttungsantrag als Prüfungsgegenstand wird nicht 
explizit erwähnt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Revisionsstelle auch bei der Zwischendividende beides 
prüft, Zwischenabschluss und Ausschüttungsantrag. Umgekehrt gilt bei einer Befreiung von der Prüfungspflicht, dass 
weder Zwischenabschlusses noch Ausschüttungsantrag geprüft werden („Paketlösung“). 
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1.11 Wie sieht die Mindestgliederung des Eigenkapitals gemäss revidierten Aktienrecht 

aus? 

 
Relevanter Gesetzestext: Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 OR: 
 

 
 
Antwort: 
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